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V

Vorwort

Die vierte Auflage des Buches gab mir Gelegenheit, den Text durchgängig zu überar-
beiten, zu ergänzen und auf den neuesten Stand von Rechtsprechung und Gesetzge-
bung zu bringen. Zu berücksichtigen waren etwa neue höchstrichterliche Judikate des 
EGMR (zum NEhelG) oder des BGH (zur Frage der Vererblichkeit von Geld ent-
schädigungen bei schweren Persönlichkeitsverletzungen), Gesetzesänderungen (Neu-
fassung der Art. 25, 26 EGBGB mit Wirkung vom 17. August 2015) oder neue erb-
rechtliche Problemfelder wie die Behandlung des so genannten digitalen Nachlasses. 
Die Gesamtkonzeption, Stoffauswahl und Zielsetzung des Bandes sind unverändert 
geblieben.

Die Neuauflage befindet sich auf dem Stand vom 1. Juli 2017. Herzlich bedanke ich 
mich bei meiner ehemaligen Sekretärin, Frau Ingrid Marx, für die wie immer vorbild-
liche Erstellung des Manuskriptes.

Günzburg, im Juli 2017 Martin Lipp



VI

Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Das Buch ist aus meiner Vertiefungsveranstaltung im Erbrecht an der Universität Gießen 
hervorgegangen. Angesprochen sind damit Studentinnen und Studenten, die die Grund-
züge des Erbrechts bereits gehört haben. Ihnen will es als gezielte Vorbereitung für das 
erste juristische Examen dienen. Diesem Ziel folgen stoffliche Auswahl und Konzeption 
der Darstellung. Im Vordergrund stehen die Teile des Erbrechts, die nach den Vorschrif-
ten der Justizausbildungsgesetze regelmäßig den Pflichtstoff im Staatsexamen bilden. 
Thematisch geht es hier insbesondere um die gesetzliche und ge willkürte Erbfolge, die 
rechtliche Stellung des Erben, Testament und Erbvertrag sowie das Pflichtteilsrecht. Da-
bei habe ich versucht, diese Themen vor allem anhand neuerer Entscheidungen der 
Rechtspraxis, die erfahrungsgemäß über kürzer oder länger in der einen oder anderen 
Fallgestaltung in den Klausurenfundus der Justizprüfungsämter eingehen, darzustellen. 
Es kam mir aber auch darauf an, den erbrechtlich vorgebil deten Leserinnen und Lesern 
systematische Orientierung zu geben und wichtige Verbindungen zu den anderen Teilen 
des BGB deutlich werden zu lassen. Beispiel dafür ist etwa die vorgezogene Abgrenzung 
zwischen Verfügungen von Todes wegen und Rechts geschäften unter Lebenden, die als 
nicht einfache erbrechtliche Materie ihren Standort regelmäßig am Ende der Lehrdar-
stellungen findet.

In Anlage und Konzeption folgt die Darstellung der Reihe Unirep Jura. Sie bietet eine 
inhaltlich auf den Examensstoff konzentrierte, systematische Darstellung des Erbrechts, 
verfolgt und geleitet anhand von Fällen, die größtenteils der höchstrichterlichen Judika-
tur entnommen sind. Nachweise aus Schrifttum und Rechtsprechung sind im Sinne des 
Anliegens dieses Buches bewusst beschränkt worden.

Gießen, im März 2006 Martin Lipp
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Erster Teil

Grundlagen

§ 1 Zum System des Erbrechts

I. Die Eigenständigkeit des Erbrechts im System des BGB

Das Erbrecht folgt in seiner Fassung als fünftes Buch des BGB – ebenso wie das Fami-
lienrecht – einem anderen Systemkriterium als Schuld- und Sachenrecht. Während 
sich Schuld- und Sachenrecht an formaljuristischen Strukturen (Rechtswirkungen) 
ausrichten, nämlich den relativen Ansprüchen gegen eine Person aus Verpflichtungen 
und den absoluten Herrschaftsrechten an einer Sache1, nehmen Familien- und Erb-
recht bestimmte soziale Tatsachen (als rechtliche Tatbestände) zum Ausgangspunkt 
und regeln die von diesen Tatbeständen ausgelösten Rechtsfragen ohne Rücksicht auf 
die dogmatische Qualität der einzelnen Rechtsfolge. Man hat deshalb zu Recht von 
einer „Kreuzeinteilung“ gesprochen (Ernst Zitelmann, 1852–1923), die dem Fünf-Bü-
cher-System des BGB, dem so genannten Pandektensystem, zugrunde liegt2. Für das 
Erbrecht ist dieser Systemgedanke eines bestimmten Lebensvorganges mit fast naht-
loser Konsequenz durchgeführt. Das fünfte Buch fasst die Vorschriften zusammen, die 
sich mit den unmittelbaren und mittelbaren (privatrechtlichen) Folgen des Todes ei-
nes Menschen beschäftigen. Der Todesfall wird als „Erbfall“ (vgl. § 1922 Abs. 1) zum 
systematischen Brennspiegel des Erbrechts. Nur die Entscheidung, ob bestimmte 
Rechtspositionen und Rechtslagen vererblich sein sollen beziehungsweise wie der To-
desfall auf sie einwirkt, trifft das BGB außerhalb des Erbrechts im Zusammenhang 
mit der Darstellung dieser Rechte, so beispielsweise für Willenserklärungen in den 
§§ 130 Abs. 2, 153, für den Besitz in den §§ 857, 858 Abs. 2 S. 2 oder für den Nieß-
brauch in § 10613.

Die systematische Ausrichtung des Erbrechts am Lebenssachverhalt des Todes einer Person 
und die dadurch erreichte Eigenständigkeit der erbrechtlichen Vorschriften sind nicht selbst-
verständlich. Sie haben sich erst spät in der deutschen Privatrechtswissenschaft als ein Ergebnis 
des späteren Naturrechtszeitalters herausgebildet4. Abweichend von der bis dahin herrschen-
den romanistischen Doktrin des Institutionensystems5, in dem das Erbrecht als ein Eigentums-

1 Dieses Systemelement hat das BGB dem römischen Aktionensystem (Klagensystem) entnommen, das 
streng unterschieden hat zwischen Klagen (lat. actiones), die sich nur gegen ganz bestimmte Personen 
richten konnten (actio in personam), und Klagen, die sich aus der Herrschaftsmacht über eine Sache 
grundsätzlich jedem anderen gegenüber ergeben konnten (actio in rem).

2 Zum System des BGB und seiner Herkunft immer noch lesenswert der Überblick bei G. Boehmer, Ein-
führung in das Bürgerliche Recht, 21965, S. 70 ff., und speziell zum Erbrecht Staudinger-Boehmer 111954, 
Einl. Erbrecht Rdnr. 1 ff.

3 Vgl. ferner etwa für das Mietverhältnis § 563, für das Dienstverhältnis § 613, für den Auftrag §§ 672, 673 
oder für die Forderung auf Zugewinnausgleich § 1378 Abs. 3 S. 1; näher dazu unten § 3 Rdnr. 29 ff.

4 Erstmals bei Chr. Wolff (1679–1754), Institutiones juris naturae et gentium, 1750, dt. 1754.
5 Gegliedert nach den Institutionen des römischen Juristen Gaius (2. Jh. n. Chr.) in die Abschnitte perso-

nae, res, actiones.
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§ 1 Zum System des Erbrechts

erwerbsgrund unter den „Sachen“ abgehandelt wurde6, sah das Naturrecht das Gesamtgebiet 
des Rechts systematisch in zwei große Bereiche geteilt: die Rechtsstellung des Individuums als 
Einzelperson und die Rechtsstellung des Individuums als Mitglied sozialer Verbände, wie Ehe, 
Familie, Handelsgesellschaften, Kirche, Staat7. Diese veränderte Sichtweise führte zunächst zu 
ei ner Verselbstständigung des Familienrechts (bisher nach dem Institutionenschema unter „per-
sonae“ ein  gereiht) und schließlich zur Herausbildung eines eigenständigen Erbrechts – das der 
Gesetzgeber des ALR zunächst typischerweise in Fortführung des familiären Verbandscharak-
ters auf das gesetzliche Familienerbrecht beschränkt hatte8. Mit der Einführung des so genann-
ten Pan dek tensystems (Fünf-Bücher-System) im frühen 19. Jahrhundert etablierte sich dann ein 
umfassendes „Erbrecht“ als eigenständiges Rechtsgebiet9. – Die systematische Konstituierung 
unseres Erbrechts ist nicht nur von historischem Interesse. Auch aktuelle Diskussionen, wie die 
derzeit heftig umstrittene Frage, wann ein „Erbfall“ im Sinne des § 1922 Abs. 1, d. h. der Tod ei-
nes Menschen vorliegt, werden hinlänglich verständlich nur, wenn man sich bewusst ist, dass das 
Erbrecht in diesem Punkt auf einen biologischen Lebenssachverhalt abstellt. Andere systemati-
sche Anknüpfungspunkte können hier Lösungen eröffnen, ohne die medizinisch-naturwissen-
schaftliche Auseinandersetzung um den Eintritt des Todes im Bereich des Privatrechts ausfech-
ten zu müssen10.

II. Das objektive Recht

Das Erbrecht im objektiven Sinn umfasst alle Vorschriften über die unmittelbaren und 
mittelbaren vermögensrechtlichen Folgen des Todes einer natürlichen Person (§ 1922 
Abs. 1)11. Es wurde schon darauf hingewiesen12, dass das fünfte Buch des BGB diesen 
Gedanken in fast äußerster Konsequenz durchführt, so dass sich außerhalb des „Erb-
rechts“ nur wenige erbrechtliche Regelungen finden. Zu denken ist dabei vor allem 
an die gesetzgeberischen Entscheidungen, ob bestimmte (persönlichkeitsbezogene) 
Rech te und Rechtslagen als „Vermögen“ (vgl. § 1922 Abs. 1) vererblich sein sollen. 
Außer den im BGB selbst entschiedenen Fällen13 sind insbesondere die Regelungen 
über die Immaterialgüterrechte zu nennen, wie § 28 UrhG, § 15 Abs. 1 S. 1 PatG, § 22 
Abs. 1 S. 1 GebrMG, § 27 Abs. 1 MarkenG oder § 29 Abs. 1 DesignG. Wesentliche erb-
rechtliche Vorschriften finden sich auf der Ebene des Bundesrechts ferner im LPartG14, 
in der HöfeO15, im GrdstVG16, für die Beurkundung von Verfügungen von Todes we-

  6 So in Anlehnung an das Institutionensystem auch der frz. Code civil (1804), der das Erbrecht im 
3. Buch (Des différentes manières dont on acquiert la propriété) darstellt.

  7 Seinen klassischen gesetzgeberischen Niederschlag hat dieses naturrechtliche System im Preußischen 
Allgemeinen Landrecht (ALR) von 1794 mit seinen zwei Teilen gefunden.

  8 ALR II 2 §§ 300 ff., §§ 378 ff., §§ 489 ff. Das Testamentsrecht blieb dem Rechtsbereich der Einzel-
person unter dem Gesichtspunkt eines Eigentumserwerbsgrundes zugeschlagen, ALR I 12 §§ 1 ff.

  9 Seit A. Heise Grundriß eines Systems des gemeinen Civilrechts zum Behuf von Pandecten-Vorlesun-
gen, 1807.

10 Zur Frage selbst näher § 3 Rdnr. 23 ff.
11 Juristische Personen werden nicht beerbt. Erlöschen sie, werden sie vermögensrechtlich liquidiert; 

näher unter § 3 Rdnr. 23.
12 Vgl. oben Rdnr. 1.
13 Vgl. oben Rdnr. 1 i. V. m. Fußn. 3.
14 § 10 LPartG.
15 Durch Art. XI KRG 45 erlassene Ordnung für die ehemals Britische Zone, heute als Bundesrecht in 

den dortigen Gebieten fortgeltend (Art. 125 Nr. 1, 74 Nr. 1 GG). – Geregelt wird die (Sonder-)Erbfol-
ge in land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

16 §§ 13 ff. GrdstVG (Zuweisung eines in gesetzlicher Erbengemeinschaft stehenden landwirtschaftli-
chen Betriebes).
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